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Vorbemerkung 
Die vorliegenden fachlichen Vorschläge zur Umsetzung der kassenfinanzierten vertraulichen Dokumenta-
tion und Spurensicherung nach Misshandlung und sexueller Gewalt wurden in einer interdisziplinären Ar-
beitsgruppe unter Leitung der Geschäftsstelle des Runden Tischs Berlin diskutiert und abgestimmt. Am 
Prozess mitgewirkt haben: Frau Adler, Berliner Krankenhausgesellschaft, Frau Stein, DGINA LV Berlin, Herr 
Dr. Brockstedt, Ärztekammer Berlin, Frau Dr. Quenzer, Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucher-
schutz, Frau Schönbach, Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, Frau Harlos, Frauen-
raum - Fachberatungsstelle bei häuslicher Gewalt, Frau Strack – LARA e.V., Fachberatungsstelle  bei sexua-
lisierter Gewalt, Frau Freund, MUT-Stelle der Lebenshilfe e.V., Frau Dr. Haag, DRK Kliniken Westend, Frau 
Dr. Etzold, Gewaltschutzambulanz Charité Universitätsmedizin Berlin, Frau Dr. Wolf, Zentrum für sexuelle 
Gesundheit, ÖGD, Herr Bendix-Kaden, LKA 2 Praev, Herr Hoffmann, LKA 13.  Die Leitung der Arbeits-
gruppe und die Verschriftlichung der Ergebnisse oblag Frau Torenz und Frau Wieners, Geschäftsstelle des 
Runden Tischs Berlin - Gesundheitsversorgung bei häuslicher und sexueller Gewalt. 
 

Die Arbeitsgruppe betont, dass die hier im Zentrum stehende Leistung der vertraulichen Spurensicherung 
und Dokumentation nach Misshandlung und sexueller Gewalt nur ein Baustein in der gesundheitlichen 
Versorgung nach sexueller und häuslicher Gewalt ist.  Dokumentation und Spurensicherung sollten nach 
Möglichkeit zusammen mit der medizinischen Versorgung und Nachsorge und mit der Vermittlung an psy-
chosoziale und/oder psychologische Beratung erfolgen. Entsprechend geht die Arbeitsgruppe davon aus, 
dass die Fachkräfte in den leistungserbringenden Einrichtungen nicht nur über grundlegende rechtsmedi-
zinische Kenntnisse verfügen müssen, sondern ebenso über Kenntnisse der Problematiken, möglicher 
Traumareaktionen, des Unterstützungssystems sowie der medizinischen Versorgung insbesondere nach 
sexueller Gewalt.  
Für eine fachlich und qualitativ gute Umsetzung der kassenfinanzierten vertraulichen Spurensicherung 

und Dokumentation bedarf es aus Sicht der Arbeitsgruppe eines Rahmenkonzepts, in das die Leistung der 

vertraulichen Dokumentation und Spurensicherung eingebunden ist. In den vorliegenden Vorschlägen 

spiegelt sich dies wider. Kapitel I befasst sich mit der Ausgestaltung der kassenfinanzierten vertraulichen 

Dokumentation und Spurensicherung, Kapitel II widmet sich zentralen Aspekten des Rahmenkonzepts, 

wobei zwischen „erforderlichen“ und „wünschenswerten“ Rahmenbedingungen differenziert wird.  
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Die Arbeitsgruppe sieht hohen Bedarf, das Gesetz und seine Umsetzung bundesweit und systematisch zu 

evaluieren. Es gilt zu überprüfen, ob die in den Ländern jeweils getroffenen Regelungen zur Umsetzung 

der insgesamt eher rudimentären bundesgesetzlichen Vorgaben tragfähig und praktikabel sind, ob die 

Leistungen den fachlichen und qualitativen Standards und den Bedürfnissen der Betroffenen entsprechen.  

Ebenfalls sieht die Arbeitsgruppe hohen Bedarf nach einem bundesweiten Fachaustausch zur Ausgestal-

tung der kassenfinanzierten vertraulichen Dokumentation und Spurensicherung.  

Die folgenden Vorschläge basieren auf rechtlichen Vorgaben und fachlichen Empfehlungen (insbesondere 

der „Istanbul-Konvention“, den „WHO Empfehlungen“, einer Studie des Instituts für Menschenrechte, 

Empfehlungen der Dt. Gesellschaft für Rechtsmedizin, einer Studie der Hochschule Fulda, einer Expertise 

des Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht; siehe Quellenangaben) und auf bestehender, 

positiv erprobter Praxis: 

 

I. Vorschläge zur Ausgestaltung der Kassenleistung 

§ 132k SGB V regelt: „Die Krankenkassen oder ihre Landesverbände schließen gemeinsam und einheitlich 
auf Antrag des jeweiligen Landes mit dem Land sowie mit einer hinreichenden Anzahl von geeigneten 
Einrichtungen oder Ärzten Verträge über die Erbringung von Leistungen nach §27 Absatz 1 Satz 6.  
In den Verträgen sind insbesondere die Einzelheiten zu Art und Umfang der Leistungen, die Vorausset-
zungen für die Ausführung und Abrechnung sowie die Vergütung und Form und Inhalt der Abrechnungs-
verfahren zu regeln. Die Leistungen werden unmittelbar mit den Krankenkassen abgerechnet, die Vergü-
tung kann pauschaliert werden. Das Abrechnungsverfahren ist so zu gestalten, dass die Anonymität der 
Versicherten gewährleistet ist. [….].“ (Hervorhebung der Autor*in) 

 

1 Vorschläge zur Angebotsstruktur – „hinreichende Anzahl“ - „geeignete Einrichtungen“ 

Die folgenden Vorschläge basieren auf rechtlichen Vorgaben und fachlichen Empfehlungen (Istanbul-Kon-

vention, WHO, Institut für Menschenrechte, Dt. Gesellschaft für Rechtsmedizin, Hochschule Fulda, Deut-

sches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht) und auf bestehender, positiv erprobter Praxis. (Mögliche 

Versorgungssituation siehe Anlage 0) 
 

Gesetzliche Vorgabe Vorschlag zur Umsetzung in Berlin  

 
Abschluss von Verträgen mit ei-
ner hinreichenden Anzahl (…) an 
Einrichtungen (§132k SGB V)  
 
Die Leistungserbringer sollen in 
angemessener Zeit erreichbar 
sein (Gesetzesbegründung) 

 

Bezugnehmend auf Vorgaben der Istanbul-Konvention (1 Versor-
gungsangebot je 200.000 Personen) und auf fachliche Vorgaben 
des G-BA zur Erreichbarkeit gynäkologischer Versorgung (max. 45 
Min.) schlägt die Arbeitsgruppe vor: 

 Etablierung dezentraler/regionaler Versorgungsangebote in be-
stehenden medizinischen Einrichtungen. Angestrebt werden 
sollte je eine Versorgungseinrichtung pro Bezirk (12), mindes-
tens aber eine Versorgungseinrichtung je Region (5). 

 Fokussierung auf Kliniken mit einer ZNA zur Sicherstellung einer 
24/7 Erreichbarkeit. Möglichkeiten des Einbezugs niedergelas-
sener Praxen/medizinischer Versorgungszentren sollte zu ei-
nem späteren Zeitpunkt geprüft werden.  

 Die Gewaltschutzambulanz der Charité bleibt unverändert zent-
rale Schwerpunkteinrichtung mit fachlich unterstützender 
Funktion für die an der Versorgung beteiligten Kliniken. 

 

 

Abschluss von Verträgen mit (…) 
geeigneten Einrichtungen oder 
Ärzten (132k SGB V)) 
 

 

Vor dem Hintergrund der zu erbringenden Leistungen und vorlie-
gender fachlicher Standards, sollten Einrichtungen/Kliniken als ge-
eignet gelten, die:  
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Es ist ein für die Betroffenen be-
darfsgerechtes Angebot sicherzu-
stellen (Gesetzesbegründung) 

 über die erforderlichen Abteilungen für die Versorgung nach 
Misshandlung und sexueller Gewalt verfügen. Dies sind insbe-
sondere Chirurgie und Gynäkologie. Für die Versorgung nach 
Angriffen gegen den Hals ist eine HNO-Abteilung, alternativ ein 
Überweisungspfad zur nächstgelegenen Klinik mit HNO erfor-
derlich.  

 ein Interventionskonzept bei häuslicher und sexueller Gewalt 
etabliert haben oder bereit sind, ein solches zeitnah zu etablie-
ren (s. Vorgabe im Landeskrankenhausplan 2016-2020). Erfor-
derlich sind mindestens: 
festgelegte Abläufe/Verfahren und Zuständigkeiten (SOP) zur 
Dokumentation, zur Spurensicherung sowie zur medizinische 
Versorgung nach sexueller Gewalt (incl. Regelung zur HIV-PEP; 
STI-PEP und Notfallverhütung).  
Klare Regelung im Triagesystem für die Versorgung nach sexu-
eller und häuslicher Gewalt und im Aufnahmeverfahren zur 
Vermeidung langer Wartezeiten für Betroffene  
Weiterverweisungspfade und Kontakte ins spezialisiere Hilfe-
system 

 bereit sind zur regelmäßigen Schulung des Personals der invol-
vierten Abteilungen sowie der Aufnahme (ca. ½-jährliche Schu-
lungen) 

 zur Mitwirkung am Controlling und Teilnahme an einem Versor-
gungsnetz „Erstversorgung nach sexueller Gewalt“ bereit sind. 
Möglich wäre ebenfalls, dass die beteiligten Versorgungsein-
richtungen eine*n Qualitätsbeauftragte*n für die Thematik be-
nennen. 

 
Die beteiligten Kliniken sollen bereit sein einen diskriminierungs-
freien, zielgruppenadäquaten Zugang zum Versorgungsangebot zu 
gewährleisten (siehe auch Vorgaben der Istanbul-Konvention, der 
WHO Leitlinien und der Integrierten Maßnahmenplanung sexuali-
sierte Gewalt). Der Prozess kann schrittweise erfolgen und sollte 
vor allem die Situation folgender Zielgruppen berücksichtigen 

 Jugendliche nach sexueller Gewalt und Gewalt in der Partner-
schaft, die eine Versorgung ohne Einbezug von Sorgeberechtig-
ten wünschen 

 beeinträchtigte Personen, ggf. mit gesetzlicher Betreuung 

 Personen ohne ausreichende Deutschkenntnisse 
 

Nicht-versicherte Personen und privat versicherte Personen wer-
den in der gesetzlichen Vorgabe nicht berücksichtigt. Ihr Zugang ist 
derzeit nicht gesichert. Die Arbeitsgruppe empfiehlt eine möglichst 
zeitnahe gesundheitspolitische Klärung um den Zugang für diese 
Zielgruppen zu gewährleisten. 
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2  Vorschläge zur Leistungsbeschreibung  -  „Art und Umfang der Leistung“ 

§ 27 Abs. 1 SGB V definiert: „Zur Krankenbehandlung gehören auch Leistungen zur vertraulichen Spurensi-
cherung am Körper, einschließlich der erforderlichen Dokumentation sowie Laboruntersuchungen und 
einer ordnungsgemäßen Aufbewahrung der sichergestellten Befunde, bei Hinweisen auf drittverursachte 
Gesundheitsschäden, die Folge einer Misshandlung, eines sexuellen Missbrauchs, eines sexuellen Über-
griffs, einer sexuellen Nötigung oder einer Vergewaltigung sein können“.  
 

Die folgenden Vorschläge zur Konkretisierung von Art und Umfang der jeweiligen Leistungen basieren auf 
vorliegenden fachlichen Standards (Rechtsmedizin Düsseldorf, WHO, S.I.G.N.A.L. e.V. Universität Biele-
feld, Institut für Menschenrechte) und vorliegender Praxis.  
 
  

Gesetzliche  Vorgabe Vorschlag für die Umsetzung in Berlin / Teilleistungen 

Zur Krankenbehand-
lung gehören (….) ein-
schließlich der erfor-
derlichen Dokumenta-
tion   

Die Leistung erfolgt nach allen im Gesetz benannten Hinweisen auf Gewaltta-
ten (sexuelle und körperliche Gewalt). Sie umfasst im Kern die detaillierte Be-
schreibung jeder ärztlich festgestellten körperlichen Verletzung und die Doku-
mentation aller Befunde. 

 Leistung erfolgt einheitlich unter Nutzung des SIGNAL-Dokumentationsbo-
gens, bei sexueller Gewalt unter Nutzung des Dokumentationsbogens bei 
sexueller Gewalt der Charité Universitätsmedizin Berlin 

 Umfassende Aufklärung der Betroffenen zur Dokumentation, zum Unter-
suchungsablauf, zur Lagerungsart und Lagerungsdauer sowie zum Abruf 
der Dokumente  

 Einholen des schriftlichen Einverständnisses zur schriftlichen und zur foto-
grafischen Dokumentation 

 Vertiefende Anamnese 

 Schrittweise Ganzkörperuntersuchung mit ärztlicher Dokumentation aller 
Befunde in einer gerichtsverwertbaren Qualität 

 Fotografische Verletzungsdokumentation in gerichtsverwertbarer Qualität 

 Abschlussgespräch mind. mit Klärung der Sicherheitslage, mit Information 
über weiterführende Hilfen, Wiedervorstellung bei später sichtbaren Ver-
letzungen (ib Hämatome) 
Je nach Möglichkeit schriftliche Vereinbarung zur Kontaktaufnahme vor 
Vernichtung der Dokumente nach Ablauf der festgelegten Lagerzeit 

 Sichere, datenschutzrechtlich geprüfte Archivierung der schriftlichen/ fo-
tografischen Dokumente über den festgelegten Lagerzeitraum in der leis-
tungserbringenden Einrichtung 
 

Begleitende Dokumente: 
S.I.G.N.A.L. e.V. (2018): Gerichtsfeste Dokumentation und Spurensicherung für 
Arztpraxen und Krankenhäuser in Berlin. Empfehlungen_Doku_2018_1.pdf 
 

Zur Krankenbehand-
lung gehören (…) Leis-
tungen zur vertrauli-
chen Spurensicherung 
am Körper 

Die Leistung erfolgt nach sexueller Gewalt. Ziel ist es mögliche DNA Spuren ei-
ner tatausübenden Person zu sichern. Zu berücksichtigende Aspekte 

 Leistung erfolgt ausschließlich unter Nutzung des positiv evaluierten KiTs 
zur Spurensicherung der Charité Universitätsmedizin Berlin  

 Die Sicherung von DNA-Spuren erfolgt innerhalb des fachlich empfohlenen 
Zeitfensters. Aktuell in der Regel bis zu 72 Stunden nach der Tat, in Einzel-
fällen bis 5 Tage nach der Tat. 

 Umfassende Aufklärung der Betroffenen zur Spurensicherung /zum Unter-
suchungsablauf, zum Lagerort und Lagerungszeitraum sowie zum Abruf 
der Spuren mit schriftlicher Vereinbarung zur Dauer der Archivierung. 
 

 

https://www.signal-intervention.de/sites/default/files/2020-04/infothek_Empfehlungen_Doku_2018_1.pdf
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Gesetzliche  Vorgabe Vorschlag für die Umsetzung in Berlin / Teilleistungen 

 s.o.  Einholen des schriftlichen Einverständnisses zur Spurensicherung  

 Sicherung gynäkologischer und oraler Abstriche, Hautabstriche, Beklei-
dung, Blut/Spermaspuren an Gegenständen, Sicherung von Kondomen, 
Tampons/Binden.   

 Bei Sexualdelikten unklaren Hergangs (z.B. Bewusstlosigkeit des Opfers) 
soll stets eine umfassende Spurensicherung erfolgen 

 Sofern eine Untersuchung auf KO-Drogen/Alkohol o.a. erfolgen soll, sind 
Nativblut und Urin für eine Laboranalyse zu sichern (s.u.; eine Lagerung 
von Blut und Urin ist nicht vorgesehen). 

 Versiegelung und Markierung des Spurensicherungs-KITs 

 Abschlussgespräch (s. Dokumentation)  

 Ggf. Folgetermin zur Befundbesprechung bei erfolgter Laboruntersuchung. 
Je nach Möglichkeit ist eine weitergehende schriftliche Vereinbarung zur 
Kontaktaufnahme bei bevorstehender oder bei gewünschter Vernichtung 
der Daten wünschenswert 

 Führen des Laufzettels zur Dokumentation des Asservatenwegs und eines 
Asservatenbuchs bei Lagerung vor Ort 

 

Ordnungsgemäße Auf-
bewahrung der si-
chergestellten Be-
funde 
 
incl. Spurentransport  

Für die Aufbewahrung sichergestellter Spuren nach sexueller Gewalt (Spuren-
sicherungs-KITs) wird eine zentrale Lagerung in einem Institut für Rechtsmedi-
zin empfohlen, wie dies in anderen Bundesländern praktiziert und fachlich 
empfohlen wird. Das Institut für Rechtsmedizin der Charité Berlin schließt eine 
Lagerung für Berlin aus. Eine Alternative konnte bislang nicht gefunden wer-
den.  
Vor diesem Hintergrund muss die Aufbewahrung der sichergestellten Befunde 
zunächst in der leistungserbringenden Einrichtung selbst erfolgen. Die Staats-
anwaltschaft Berlin hat dieser Praxis grundsätzlich zugestimmt (Schreiben von 
2019). 

 Als Zeitraum für die Spurenlagerung sollte grundsätzlich die jeweils gesetz-
lich gültige Verjährungsfrist zugrunde gelegt werden. Eine kürzere Lager-
zeit bedarf der schriftlichen Zustimmung durch die untersuchte Person.  
An der Charité werden Spuren derzeit für 1 Jahr gelagert. Die untersuch-
ten Personen stimmen dem im Rahmen der Aufklärung schriftlich zu. 

 Eine vorfristige Vernichtung von sichergestellten Befunden bedarf eines 
schriftlichen Ersuchens durch die untersuchte Person.  

 Bei einer zentralen Lagerung sollte der Spurentransport durch einen quali-
fizierten, d.h. im Transport forensisch relevanter Spuren erfahrenen, Ku-
rierdienst erfolgen. 

 Es ist ein Transportprotokoll zu führen, das eine vollständige, lückenlose 
Dokumentation des Asservatenwegs auch bei Lagerung in der leistungser-
bringenden Einrichtung gewährleistet. 

 Es ist sicherzustellen, dass nur berechtigte Personen Zugriff auf die Asser-
vate haben. Zugriffe auf den Lagerort (Schrank/Kühlschrank) sind in Asser-
vatenbüchern zu protokollieren. 

 Zuverlässige Vernichtung der sichergestellten Befunde/Spuren nach Ablauf 
der Archivierungsfrist bzw. auf schriftlich dokumentierten Wunsch der un-
tersuchten Person. Schriftliche Dokumentation der Vernichtung. 
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Gesetzliche  Vorgabe Vorschlag für die Umsetzung in Berlin / Teilleistungen 

Zur Krankenbehand-
lung gehören (.) ein-
schließlich der erfor-
derlichen Laborleis-
tungen   
 

 

 Als erforderliche Laborleistungen empfiehlt die Arbeitsgruppe die Blut-
/Urinanalyse auf KO-Mittel und auf Alkohol. Sofern dies fachlich als zweck-
mäßig eingestuft wird, sollte auch die Möglichkeit einer Haaranalyse be-
stehen. Bei einmaliger/seltener Substanzaufnahme wird eine Haaranalyse 
von Seiten des Labors der Charité Universitätsmedizin Berlin als nicht 
weckmäßig beurteilt.  

 Die Leistung sollte in einem forensisch akkreditierten Labor erfolgen. In 
Berlin steht dafür derzeit nur das Labor des Instituts für Rechtsmedizin, 
Charité Universitätsmedizin Berlin zur Verfügung.  

 
 

3  Vorschläge zur Vergütung und Abrechnung der Leistungen 

Die Kosten für die zu erbringenden Leistung konnten im verfügbaren Zeitrahmen nicht ermittelt werden. 
Erforderlich wären weitere Recherchen und ggf. Datenerhebungen. Für die unten formulierten Vorschläge 
zur Kostenermittlung lagen vor:  
a) Kostenabschätzung für durch Rechtsmediziner*innen erbrachte Leistungen (Institut für Rechtsmedizin 
der Universitätsklinik Düsseldorf 1/2020, siehe Anlage 1).  
b) Erkenntnisse zur Personalbindungszeit für die Bereiche „Dokumentation Misshandlung“ und „Doku-
mentation/Spurensicherung nach sexueller Gewalt“ an den Campi der Charité (siehe Anlage 1a),  
c) Kostenerstattung bei polizeilich beauftragte Dokumentation/Spurensicherung (Vereinbarung zwischen 
LKA Berlin und Charité Universitätsmedizin Berlin).   
 

Aspekt Anregungen der Arbeitsgruppe zur Vergütung und Abrechnung 

Personalbindungszeit  Die Personalbindungszeit sollte als pauschaler Zeitfaktor ermittelt 
werden. Die Zeitbindung differiert je nach Leistungsumfang (a) Do-
kumentation; (b) Dokumentation und Spurensicherung, (c) Doku-
mentation, Spurensicherung und Labor  
Aus der Charité Universitätsmedizin liegen als Erfahrungswerte vor: 
Versorgung nach sexueller Gewalt 

 ärztliche Personalbindungszeit: 1,5 Std. 

 pflegerische Personalbindungszeit: 2,0 Std. 
Versorgung nach Misshandlung 

 ärztlich Personalbindungszeit: 1,0 Std. 

 pflegerische Personalbindungszeit: 1,0 Std. 
 

Personalkosten können in ihrer Höhe ermittelt werden nach: 

 GOA / Facharztstandard für die ärztlichen Leistungen 

 Pflegerische Leistungen (3-jährige Ausbildung) können nach dem 
jeweils gültigen Tarif bemessen werden 

 

Pauschalierung der Leistungen Eine pauschalierte Abrechnung der Leistungen „Dokumentation“ 
und „Spurensicherung“ erscheint in den folgenden drei miteinander 
kombinierbaren Kategorien sinnvoll und möglich: 
a) Dokumentation  
b) Spurensicherung  
c) Laborleistungen 
 

Über den Einbezug der Leistungen „Transport“ und „Lagerung“ in die 
Pauschalen sollte zu einem späteren Zeitpunkt und abhängig vom 
konkreten Verfahren entschieden werden. Der Aufwand für die leis-
tungserbringenden Kliniken sollte möglichst gering sein. 
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Aspekt Anregungen der Arbeitsgruppe zur Vergütung und Abrechnung 

Kosten Lagerung  Umfasst Raumkosten entsprechend der Lagerdauer 
Personalkosten entsprechend o.g. Leistungen 
 

Transportkosten Anzusetzen sind reale Kosten, die vom Transportunternehmen und 
der konkreten Transportstrecke abhängig sind. 

Laborkosten Das Labor des Instituts für Rechtsmedizin informiert über aktuell fol-
gende Kosten bei vollständigem Betäubungsmittel- und Medikamen-
tenscreening sowie Alkoholbestimmung. (Mail vom 13.11.2020) 
Urinanalyse: 310,00 €  
Blutanalyse: 380,00 €  
Haaranalyse (s.o.): etwa 300,00 €  

 

4  Vorschläge zum Abrechnungsverfahren 

 

Gesetzliche Vorgaben Hinweis der Arbeitsgruppe  

„Das Abrechnungsverfahren ist so 
zu gestalten, dass die Anonymität 
des Versicherten gewährleistet 
ist.“  (§132k SGB V) 
 

In der Gesetzbegründung heißt es 
weiter, dass „in den Abrech-
nungsunterlagen kein konkreter 
Bezug zur versicherten Person 
hergestellt werden [darf].“ 

Für das anonym zu gestaltende Abrechnungsverfahren konnten im 
verfügbaren Zeitrahmen keine Vorschläge erarbeitet werden.  
Erforderlich erscheint eine Recherche zum Stand in anderen Bun-
desländern (ggf. bereits entwickelten Verfahren) und zu vergleich-
baren Verfahren (z.B. bei vertraulicher Geburt und anonymer Kran-
kenschein für Nicht-Versicherte). 
 
 
Weiter zu klären ist ebenfalls, ob und wenn ja wie Laborleistungen 
ohne Personendaten beauftragt werden können (Chiffrierung). 
 

 
 

 

II. Für die Leistungserbringung erforderliche, jedoch nicht kassenfinanzierte Rahmenbe-

dingungen 
 
Die folgenden Leistungen sind für eine den Qualitäts- und Fachstandards entsprechende Umsetzung der 
kassenfinanzierten Leistungen unerlässlich. Sie gehören jedoch nicht zu den durch die Kassen finanzierten 
Leistungen. Die Arbeitsgruppe sieht darin besondere Herausforderungen und Risiken für die Umsetzung 
der Leistung. Sie betont an dieser Stelle nochmals, dass eine Evaluation der Umsetzung des Gesetzes drin-
gend erforderlich scheint.   
 
 
Kits zur Spurensicherung nach sexueller Gewalt 
 

Gesetzliche Vorgabe Empfehlung der AG für Berlin 

„Nicht umfasst sein sollen die Kosten 
für das Material zur Spurensicherung 
(sog. Spurensicherungs-kits) […].“ 
 
 

Kits zur Spurensicherung wurden entwickelt um die Qualität 
der Leistung auch durch nicht-rechtsmedizinisch ausgebil-
dete Ärzt*innen in hoher Qualität zu gewährleisten. Der Ein-
satz dieser KITs ist aus Sicht der Arbeitsgruppe unabdingbar. 
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Aus der Gesetzesbegründung: „Diese 
Leistungen fallen weiter in die Finan-
zierungszuständigkeit der Strafverfol-
gungsbehörden […].“  
(Gesetzesbegründung) 

Das Spurensicherungs-KIT der Charité wurde durch das LKA 
Berlin positiv evaluiert. Je KIT entstehen Kosten in Höhe von 
ca. 70 € (Kostenreduktion bei größerem Umfang der Bestel-
lung). Die Finanzierung der Kits über die Strafverfolgungsbe-
hörden ist noch ungeklärt und wird derzeit in den Senatsver-
waltungen für Justiz und für Inneres geprüft.  

Die Arbeitsgruppe empfiehlt eine weitere Klärung. Insbeson-
dere sollte der Bedarf abgeschätzt werden, eine Klärung der 
Kostenträger herbeigeführt und organisatorische Fragen be-
arbeitet werden (Bestellung, Lagerung, Verteilung der Spu-
rensicherungs-KITs) 

 

 

Schulung der Mitarbeiter*innen der leistungserbringenden Kliniken 

Gesetzliche Vorgabe Empfehlung der AG für Berlin 

„Nicht umfasst sein sollen die Kosten 
für […] notwendige Fortbildungen 
[…]. Diese Leistungen fallen weiter in 
die Finanzierungszuständigkeit der 
Strafverfolgungsbehörden [...]“.  
(Gesetzesbegründung) 

Die Arbeitsgruppe betont, dass regelmäßige Schulungen in 
den leistungserbringenden Kliniken unerlässlich sind. Fol-
gende Aspekte sollten berücksichtigt werden: 

 Zielgruppen: Ärztliches und pflegerisches Personal der 
ZNA, der Gynäkologie und der Chirurgie sowie Personen 
im Aufnahmebereich der Einrichtungen/Kliniken 

 Erforderliche Schulungsinhalte: „Dokumentation/Spurensi-
cherung “, „medizinische Versorgung nach sexueller Ge-
walt“, „Umgang mit traumatisierten Patient*innen“ sowie 
„Weiterführende Unterstützung / Hilfesystem“. 

 Dauer: Voraussichtlich 6-8 Stunden, in 3-4 Module aufteil-
bar, ggf. mit E-Learning-Anteilen.  
Schulungen sind voraussichtlich ½-jährlich zu wiederholen, 
der zeitliche Umfang kann ggf. reduziert werden.  
Eingesetzt werden sollten zudem kurze Erklärfilme (3-5 
Min.), die Auffrischungen im Praxisalltag ermöglichen 

 Rahmen: Arztöffentliche zertifizierte Veranstaltung in den 
teilnehmenden Kliniken (In-house-Schulungen).  

 Dozent*innen: Mitarbeiter*innen des Instituts für Rechts-
medizin/GSA und Mitarbeiter*innen von Fachberatungs-
stellen. 

 Finanzierung: Über die für Justiz zuständige Senatsverwal-
tung werden rechtsmedizinische Schulungsanteile sowie - 
in geringfügigem Umfang - psychosoziale Schulungsanteile 
finanziert. Überwiegend sollten psychosoziale Schulungs-
anteile durch spezialisierte Fachberatungsstellen realisiert 
werden – diese sind derzeit jedoch nicht finanziert. 
Auch für die Erstellung von Erklärfilmen und von E-Learn-
ing Modulen sind Kostenträger noch zu ermitteln. 
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Beratung und Begleitung Betroffener 

Aspekt Anmerkung zur Umsetzung in Berlin 

Beratungsangebote 
und Begleitdienste vor Ort 

Die WHO und die Istanbul-Konvention betonen, dass gewalt-
betroffenen und ggf. akuttraumatisierten Personen zeitnah im 
Rahmen der Ersthilfe eine „empowernde“ Beratung und/oder 
psychologische Beratung angeboten werden soll.  
 

Das Institut für Menschenrechte betont darüber hinaus mit 
Bezug auf die Istanbul-Konvention, dass bei unumgänglichen 
Wartezeiten in den leistungserbringenden Kliniken, bei erfor-
derlichen Weiterverweisungen in andere Kliniken und zur Un-
terstützung bei spezifischen Versorgungsanforderungen (Ju-
gendliche, Menschen mit Beeinträchtigungen u.a.) eine quali-
fizierte Begleitung bereitgestellt werden soll.  
 

Ein solches 24/7 abrufbares qualifiziertes Angebot ist in Berlin 
derzeit weder in den Kliniken noch über die Fachberatungs-
stellen bei häuslicher und sexualisierter Gewalt verfügbar. 
 

Die Arbeitsgruppe empfiehlt eine Prüfung und Ermittlung des 
Bedarfs, möglicher Organisationsformen (Klinik/Fachbera-
tungsstellen/Hotline), der Kosten und möglicher Kostenträger. 
Einbezogen werden sollte auch die klinikinterne Sozialarbeit. 

 
 
Controlling / Qualitätssicherung 
 

Aspekt Anmerkung zur Umsetzung in Berlin 

 
Controlling / Qualitätssicherung 

Die AG erachtet ein systematisches Controlling bzw. gezielte 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung für unerlässlich.  
 

Realisierbar erscheinen stichprobenartige Prüfungen schriftli-
cher Dokumentationen sowie Fallbesprechungen anhand ano-
nymisierter Dokumentationsbögen durch Vertreter*innen der 
Gewaltschutzambulanz/des Instituts für Rechtsmedizin der 
Charité Universitätsmedizin Berlin. Besprechungen könnten 
im Rahmen von Fallsupervisionen oder eines Qualitätszirkels 
erfolgen. Darüber hinaus bietet die Gewaltschutzambulanz 
der Charité bei Bedarf und abhängig von den personellen 
Möglichkeiten telefonische kollegiale Beratung in der Zeit von 
Montag bis Freitag, 8:30 – 15 Uhr an. 
 

Die Arbeitsgruppe empfiehlt das Thema weiter zu konkretisie-
ren und auch Verbindungen zur empfohlenen Evaluation zu 
prüfen.  
 

Einbezogen werden sollten Anregungen für ein Controlling 
bzw. eine systematische Qualitätssicherung aus bundesweit 
bestehenden Projekten der Vertraulichen Spurensicherung.  
So erfolgen z.B. im Projekt „ProBeweis“ in Niedersachsen re-
gelmäßig Fallanalysen mit den involvierten Kliniken anhand 
spontan ausgewählter Kits und Dokumentationen. Ebenfalls 
werden in diesem Projekt die von Klinikseite zur Lagerung an 
das Rechtsmedizinische Institut der MH Hannover gesendeten 
Spurensicherung-KITs vor der endgültigen Lagerung gegenge-
prüft. 
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III. Für die Leistungserbringung wünschenswerte, nicht kassenfinanzierte Rahmenbedin-

gungen 
 
Im Folgenden sind bedeutsame Aspekte der Versorgung nach sexueller Gewalt und nach Misshandlung 
benannt, die gewährleistet sein sollten und aus Sicht der Arbeitsgruppe jedoch noch nicht oder nicht si-
cher bzw. umfänglich gewährleistet sind. 
 

a. umfassende, kassenfinanzierte medizinische Erstversorgung nach sexueller Gewalt 

HIV – Postexpositi-
onsprophylaxe 
(HIV-PEP) 

Die Arbeitsgruppe empfiehlt: 

 Risikoeinschätzung und ggf. Abgabe der Erstdosis HIV-PEP nach Möglich-
keit vor Ort. Sinnvoll erscheint dies, da die Abgabe der 

 Erstdosis spätestens bis 72 Std. nach Exposition, optimalerweise inner-
halb von 24 Std.  Alternativ ist eine zeitnahe Überweisung (Überwei-
sungspfad) an eine dafür qualifizierte Einrichtung zu gewährleisten (24/7 
konsiliarische Rufbereitschaft in der Infektiologie des Vivantes Auguste-
Viktoria-Klinikum (Tel. 130 20 2321); 24/7 Dienst im St. Joseph-Kranken-
haus Tempelhof) 

 Informationen zur Risikoeinschätzung für eine HIV-PEP sollten in Schu-
lungen integriert werden 

 Im weiteren Verfahren ist ebenfalls zu klären, ob die Finanzierung der 
HIV-PEP durch die Krankenkassen gesichert ist bzw. unter welchen Be-
dingungen eine Finanzierung erfolgt. 

STI-Prophylaxe (se-
xuell übertragbare 
Erkrankungen)  

Die Arbeitsgruppe empfiehlt: 

 Klärung ob ein 0-Status im Zusammenhang mit sexuell übertragbaren Er-
krankungen im Rahmen der Akutversorgung generell oder nur in speziel-
len Fallkonstellationen erhoben werden soll. 

 Klärung von Verfahrensweisen: Von Seiten der WHO wird bei einem be-
stehenden Risiko für eine STI (z.B. vaginale Vergewaltigung ohne Kon-
dom) und fraglicher Wiedervorstellung der Patientin eine Prophylaxe ge-
gen Chlamydien, Gonorrhoe, Trichomanis ohne vorherige Testung erfol-
gen (WHO 2014, Empf. 19).  Auch die STI-Leitlinie empfiehlt dies in be-
sonderen Fällen, vorrangig jedoch erst nach Laboruntersuchung. 

 Bei fehlender Hepatitis B Impfung sollte eine aktive HBV-Immunisierung 
erfolgen (STI-Leitlinie, S. 62). 

 

Die Arbeitsgruppe empfiehlt eine weitere Bearbeitung des Themas:  
Unter anderem ist zu klären, ob in Kliniken, d.h. im Rahmen der Erstversor-
gung eine Blutanalyse (0-Status) gegenüber den Krankenkassen abgerechnet 
werden kann. Einer Information der KV-Berlin zufolge ist eine solche Blutana-
lyse nur im Rahmen der niedergelassenen Versorgung vorgesehen.  

 

Notfallverhütung Hormonelle Notfallkontrazeption („Pille“) 
Die Arbeitsgruppe empfiehlt: 

 Besteht das Risiko für eine Schwangerschaft ist eine umgehende Vergabe 
von Notfallverhütung zu gewährleisten (Leitlinie Empfängnisverhütung, 
S. 118). 
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 Abgegeben werden sollte das jeweils aktuell durch Fachgesellschaften 
empfohlene Präparat. Derzeit Levonorgestrel bis zu 3 Tagen und  
Ulipristalacetat bis zu 120 Stunden nach potentieller Empfängnis. 

 Gewährleistung einer für die Betroffene kostenfreien Abgabe des Präpa-
rats vor Ort und unabhängig von Alter, Status o.ä. Derzeit erfolgt eine 
kostenfreie Vergabe mit Rezept nur bis zum 18. Lebensjahr, 18-21jährige 
sind zu einer Zuzahlung in Höhe von 5,00 € verpflichtet und ab 22 Jahren 
müssen die Kosten vollständig selbst getragen werden (LNG ab 18 EUR, 
UPA ab 35 EUR). Die Verordnung durch Krankenhäuser ist möglich (§24a 
SGB V). 

 
Kupferhaltiges Intrauterinsystem („Spirale“) 

 Alternativ zur hormonellen Notfallkontrazeption sollte die Einlage einer 
„Spirale“ kostenfrei angeboten werden. Die Einlage ist bis zu 120 Stun-
den nach potentieller Empfängnis möglich. Aktuell ist die Einlage der 
„Spirale“ für bis 21-Jährige kostenfrei möglich, ab 22 Jahren sind die Kos-
ten selbst zu tragen (ca. 130-180 €). 

 

Die Arbeitsgruppe empfiehlt eine weitere Bearbeitung zur Klärung der Kos-

tenübernahme der Notfallverhütung nach Vergewaltigung durch Kranken-

kassen oder durch das Land Berlin (Best Practice: Saarland über Verrech-

nungsschein mit Apotheken). Ebenfalls geklärt werden sollte die Abgabe von 

Notfallverhütung für Jugendliche ohne Einbezug von Sorgeberechtigten. 

 

 

b. Ausschluss von Regressprüfungen durch Krankenkassen 

Im Rahmen der gesetzlichen Neuregelung zur vertraulichen Spurensicherung und Dokumentation ist ein 
anonymes Abrechnungsverfahren zwischen Kliniken und Krankenkassen vorgesehen. Damit ist auch der 
Versand von „Unfallbögen“ und einer ggf. anschließenden Regressprüfung durch die Krankenkassen aus-
geschlossen. Allerdings wird es weiterhin zum Versand von Unfallbögen an Betroffene von Misshandlung 
und sexueller Gewalt und ggf. auch zu Regressprüfungen kommen, da die übrigen in der Versorgung nach 
sexueller Gewalt und Misshandlung anfallenden, kassenfinanzierten Leistungen weiterhin personenge-
bunden an die die Kassen vermittelt werden. Das Institut für Menschenrechte hat diese Problematik in 
seiner Analyse „Akutversorgung nach sexualisierter Gewalt – Umsetzung von Artikel 25 Istanbul-Konven-
tion“ beschrieben (DIMR 2020:60-65). Konstatiert wird u.a. ein „bedenklich uneinheitlicher Umgang bei 
der Abrechnung der medizinischen Behandlung in Fällen sexualisierter und/oder häuslicher Gewalt“ (ebd. 
S.64). Es wird Bedarf gesehen „in einem ersten Schritt Klarheit über die bestehende Rechtslage und ihre 
Auswirkungen auf die Regresspflicht der Krankenkassen zu erzielen. In einem zweiten Schritt müsste je-
doch auch dazu beigetragen werden, dass der Schutz der Patient_innen in der Praxis nicht durch automa-
tisierte Vorgänge übergangen wird“ (a.a.O.) 
Weitere Klärungen scheinen auf Bundesebene notwendig zu sein. Die Arbeitsgruppe bittet die Senatsver-
waltung für Gesundheit sich diesbezüglich einzusetzen. 
 
 

c. Einrichtung eines Netzwerks „Ersthilfe nach sexueller Gewalt“ und kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit 

Die Arbeitsgruppe empfiehlt die Einrichtung eines Netzwerks „Medizinische Erstversorgung nach sexueller 

Gewalt/Misshandlung“. In dieses Netzwerk sollten die involvierten medizinischen Versorgungseinrichtun-

gen sowie Vertreter*innen des bestehenden Unterstützungs- und Interventionsnetzes eingebunden sein.  
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Netzwerk Aspekte 

Aufgaben Ein Konzept für ein „Netzwerk medizinische Ersthilfe“ wurde in der Fach-

gruppe „gerichtsfeste Dokumentation“ unter dem Dach der Koordinierungs-

stelle des S.I.G.N.A.L. e.V. bereits 2019 erarbeitet und von S.I.G.N.A.L. e.V.  

zur Förderung eingereicht. 

 

Dem Netzwerk sollten mindestens folgende Aufgaben obliegen: 

- Akquise medizinischer Versorgungseinrichtungen (Schwerpunkt Ersthilfe 
nach sexueller Gewalt) 

- Abstimmung und Organisation von Schulungen für die beteiligten Versor-
gungseinrichtungen 

- Qualitätsentwicklung und –sicherung durch Fachaustausch, Fallanalysen, 
interdisziplinäre Kooperationen, Entwicklung von Versorgungspfaden, 
Sammlung und Bearbeitung von Problemanzeigen, Klärung von Doku-
mentations- und internen Evaluationsmöglichkeiten 

- Entwicklung und Verbreitung von Arbeitsmaterialien für die beteiligten 
Versorgungseinrichtungen 

- Kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit zum Thema, insbesondere Bekannt-
machung des Angebots der vertraulichen Spurensicherung und Doku-
mentation  

 

Ressourcen Für die Realisierung eines Netzwerks sind finanzielle Ressourcen erforder-

lich. Es bedarf insbesondere der Organisation und Koordination des Netz-

werks (Personalressourcen) und ausreichender Mittel für kontinuierliche Ak-

tivitäten der Öffentlichkeitsarbeit (Plakatkampagnen, Spots in Kinos/BVG, 

u.a.). 
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IV. Erläuterungen und Begründung zu Teil I – Ausgestaltung der Kassenleistungen 

 

Erreichbarkeit: 

Sexuelle Gewaltstraftaten erfolgen überwiegen in der Nacht. Die meisten Opfer sexueller Gewalt werden 
außerhalb der Kerndienstzeiten der niedergelassenen medizinischen Versorgung in Rettungsstellen vor-
stellig. So wurden 65 % der Opfer sexueller Gewalt, die zwischen 2011 und 2016 in den drei Rettungsstel-
len der Charité versorgt wurden, zwischen 16 und 8 Uhr aufgenommen (Fryszer 2019, 45). 60% der unter-
suchten Taten ereigneten sich zwischen 0 und 8 Uhr, 42 % ereigneten sich am Samstag oder Sonntag 
(Fryszer 2019, 39). Die Leitlinien der WHO empfehlen die 24/7-Verfügbarkeit einer qualifizierten Fachkraft 
(Empf. 36).  
 
Laut Bedarfsplanungs-Richtlinie des G-BA soll eine gynäkologische Versorgung für 95% der Bevölkerung in 
weniger als 40 Autominuten erreichbar sein (§ 35 Abs. 5). Auf der Grundlage von Erkenntnissen aus der 
Versorgungsforschung zum höchsten und niedrigsten Zeitwert für eine signifikante Verschlechterung des 
Patient*innenzustands in der frauenärztlichen Versorgung ergibt sich laut der Studie des DIMR, dass eine 
Erreichbarkeit bis 30 Minuten die Anforderungen zur Behandlung voll erfüllt, bis 45 Minuten noch im All-
gemeinen erfüllt, bei einer Erreichbarkeit von bis zu 60 Minuten diese bereits nur noch mit ersten Män-
geln erfüllt werden (DIMR 2020, 33). In den Zeitwerten sind auch die Wartezeiten enthalten. Die Studie 
zur Versorgung von Opfern sexueller Gewalt an den Rettungsstellen der Charité kommt auf eine durch-
schnittliche Wartezeit von 48 Minuten (Fryszer 2019, 30). Für die Leistungserbringer ergibt sich die Not-
wendigkeit, geeignete Aufnahmeregelungen zu treffen, um die Wartezeiten gering zu halten (vgl. DIMR 
2020, 36f.).  
 
Das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häus-
licher Gewalt (sog. Istanbul-Konvention) verpflichtet die Staaten, Opfern sexueller Gewalt leichten Zugang 
zu medizinischen und rechtsmedizinischen Untersuchungen zu gewähren (Art. 25). Es soll mindestens eine 
Einrichtung auf 200.000 Einwohner*innen zur Verfügung stehen und diese sollen angemessen geogra-
phisch verteilt sein (Kommentar 142). Um den Vorgaben der Istanbul-Konvention zu entsprechen, benö-
tigt Berlin 19 regional verteilte Leistungserbringer, dies würde ungefähr einen Leistungserbringer pro Be-
zirk entsprechen.  
  
 

Anforderungen an Leistungserbringer: 

Um eine 24/7-Erreichbarkeit sicherzustellen ist eine Zentrale Notaufnahme Voraussetzung für die Teil-
nahme am Angebot der vertraulichen Spurensicherung. Dazu muss die Klinik aufgrund der Art der zu er-
wartenden Verletzungen über eine chirurgische sowie gynäkologische Abteilung verfügen. Bei Gewalt ge-
gen den Hals sollte ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt hinzugezogen werden. Daher ist ebenfalls eine entspre-
chende Fachabteilung vor Ort wünschenswert oder ein geregelter Überweisungspfad notwendig. An den 
Rettungsstellen der Charité wurde zwischen 2011 und 2016 in 6,6% der Fälle ein HNO-Konsil durchgeführt 
(Fryszer 2019, S. 49).  
 
Sowohl die Leitlinien der WHO als auch die Istanbul-Konvention sehen vor, dass rechtsmedizinische sowie 
medizinische Versorgung möglichst unter einem Dach stattfinden sollen (IK 2011, Komm. 138; WHO 2014, 
Empf. 34). Vermehrte Weiterverweisungen führen immer wieder zum Abbruch der Inanspruchnahme von 
Hilfe und sind daher zu vermeiden (DIMR 2020, 35f.). Die eingebundenen Kliniken müssen die medizini-
sche Versorgung (s.u.) der Betroffenen gewährleisten können und dazu geregelte Verfahren bereithalten.  
Um eine fachgerechte und den Qualitätsstandards genügende Versorgung sicherzustellen, muss die Klinik 
bereit sein, dass mit den Betroffenen in Kontakt kommende Personal schulen zu lassen (vgl. WHO 2014, 
Empf. 31 und 32; IK 2011, Komm. 138).  
Die medizinische Versorgung sowie rechtsmedizinische Dokumentation und Spurensicherung stellen nur 
eine Akutintervention dar. Um die Betroffenen in der weiteren Be- und Verarbeitung der Gewalterfahrun-
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gen zu unterstützen, bedarf es einer Weitervermittlung an spezialisierte Beratungsstellen bzw. in die Kri-
senintervention (DGRM 2014, Gahr/Ritz-Timme 2017). Dazu müssen klare Weiterverweisungspfade bei 
den Leistungserbringern existieren (WHO 2014, Empf. 34). 

 

 

Bedarfsgerechtes Angebot: 

Laut Istanbul-Konvention ist die Versorgung für alle Gruppen von Opfern sexueller Gewalt leicht zugäng-
lich und diskriminierungsfrei zu gestalten (IK 2011, Komm. 132 sowie Komm. 142).  
Der Zugang für einwilligungsfähige Minderjährige ohne Einbezug der Sorgeberechtigten sowie für Nicht- 
und Privatversicherte ist zu klären. Ebenso sind Finanzierungsmöglichkeiten für ggf. nötiger Sprachmitt-
lung zu prüfen.  
 

Erläuterung HIV-PEP: 

Bei Opfern von Vergewaltigung sollte routinemäßig abgeklärt werden, ob ein erhöhtes Risiko einer Anste-
ckung mit HIV bestehen könnte. Idealerweise nimmt eine erfahrene Ärzt*in diese Einschätzung vor. Es 
besteht nach Vergewaltigung prinzipiell nicht automatisch eine Indikation für eine HIV-PEP, da die statisti-
sche Expositionswahrscheinlichkeit in Deutschland sehr gering ist (< 1:10.000). Eine HIV-PEP kommt daher 
nur dann in Betracht, wenn konkrete Hinweise auf ein erhöhtes Risiko bzw. ein begründeter Verdacht für 
eine HIV-Infektion des Täters bestehen. Bei unbekanntem HIV-Status empfiehlt die HIV-PEP-Leitlinie das 
Anbieten einer HIV-PEP in folgenden Fällen:  
- ungeschützter Analverkehr zwischen Männern 
- ungeschützter heterosexueller Vaginal- oder Analverkehr, wenn Täter aktiv intravenöser Drogenkonsu-

ment ist, MSM ist oder mutmaßlich aus einer HIV-Hochprävalenzregion kommt (laufend aktualisierte 
Liste auf der Seite des RKI) 
 

Der Erfolg einer HIV-PEP ist wesentlich davon abhängig, dass möglichst schnell nach der potentiellen Ex-
position mit der PEP begonnen wird, im Idealfall sollten nicht mehr als 24 Stunden vergangen sein. Nach 
mehr als 72 Stunden ist eine HIV-PEP nicht mehr zu empfehlen. Die Behandlungsdauer sollte 28 -30 Tage 
betragen oder länger sein, wenn zwischen Expositionsereignis und Beginn der HIV-PEP mehr als 36 Stun-
den lagen. Die Indikation einer längeren Behandlungsdauer sollte durch einen erfahrenen Arzt*in erfol-
gen. Nachteile einer PEP beziehen sich v.a. auf die Unverträglichkeit der Medikamente.  
Voraussetzung für die Durchführung einer PEP ist ein HIV-Test zur Dokumentation des zum Zeitpunkt der 

Exposition negativen HIV-Status der Betroffenen sowie die ausdrückliche Zustimmung zur HIV-PEP.  

 
 
 

 

 

 

  

https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/055-004l_S2k_Medikamentoese-Postexpositionsprophylaxe-PEP-nach-HIV-Exposition_2018-12.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/H/HIVAIDS/Epidemiologie/Surveillance/HIVMeldungHPL.html
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Kliniken mit ZNA, Gynäkologie und HNO
1 - DRK Kliniken Westend
2 - St. Gertrauden Krankenhaus
3 - Vivantes am Friedrichshain
4 - Charité Mitte
5 - Charité Virchow Klinikum
6 - Vivantes Neukölln
7 - Helios Klinik Buch
8 - Parkklinik Weißensee
9 - Charité Benjamin Franklin

Kliniken mit ZNA und Gynäkologie in 
Bezirken, die nicht abgedeckt sind
1 – SANA Klinikum Lichtenberg
2 – Vivantes Klinikum Kaulsdorf
3 – Vivantes Humboldt Klinikum
4 – Ev. Waldkrankenhaus Spandau
5 – Gem.krankenhaus Havelhöhe
6 – DRK Kliniken Köpenick
7 – St. Joseph  Krankenhaus
8 – Vivantes Auguste Viktoria

Darunter Kliniken, die bereits ein 
Interventionskonzept zu häuslicher 
und sexueller Gewalt haben

Pankow

Lichten-
berg

Marzahn-
Hellersdorf

Treptow-
Köpenick

Neukölln

Tempelhof-
Schöne-

berg

Steglitz-
Zehlendorf

Charlottenburg-
Wilmersdorf

Spandau

Reinickendorf

Mitte

Fhain-XBerg

= grundsätzlich 17 Kliniken relevant 
alle Bezirke abgedeckt; Innenstadtbezirke doppelt

=  sechs Kliniken bereits jetzt in Intervention involviert/grundlegend qualifziert

Anlage 0





Anlage 1a 

Information der Charitè Universitätsmedizin Berlin,  

vermittelt durch Frau Dr. Etzold, Institut für Rechtsmedizin  

(s. E-Mail vom 3.11.2020 und E-Mail vom  

Personalbindungszeiten: 

Versorgung nach sexueller Gewalt (Stuprum)   

1,5 Std. ärztlich  

2,0 Std. pflegerisch 

Versorgung nach Misshandlung/häuslicher Gewalt 

1,0 Std. ärztlich  

1,0 Std. pflegerisch 

 

 


